
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Dr. Hans Jürgen Fahn FREIE WÄHLER
vom 13.09.2018

Freistellung von tariflich Angestellten im öffentlichen 
Dienst für ehrenamtliche kommunale Mandate

Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD )sind Be-
amte ausdrücklich für ehrenamtliche kommunale Mandats-
arbeit (z. B. als Bürgermeisterin und Bürgermeister) freige-
stellt. Für tarifliche Angestellte wird diese Regelung im TVöD 
ebenfalls empfohlen.

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Wie wird die Freistellung von tariflich Angestellten 
im öffentlichen Dienst für ehrenamtliche kommunale 
Mandate bei den Sparkassen in Bayern gehandhabt?

1.2 Gibt es hier eine allgemeine Vorgabe, die zu beachten 
ist?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern und für Integration 
vom 27.09.2018

Zu 1.1:
Hierzu liegen der Staatsregierung keine Informationen vor. 
Von einer bayernweiten Abfrage wurde im Hinblick auf den 
damit verbundenen Verwaltungsaufwand abgesehen.

Zu 1.2:
Unbezahlte Arbeitsfreistellung zur Ausübung eines ehren-
amtlichen kommunalen Mandats kann Beschäftigten der 
Sparkassen auf Grundlage des § 28 des für Sparkassen 
maßgeblichen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
(TVöD-S) gewährt werden. Einen Anspruch darauf haben 
die Beschäftigten nicht. Soweit die kommunalen Arbeitge-
ber danach unbezahlte Arbeitsfreistellung gewähren, haben 
die Mandatsträger gegenüber der Kommune, für die sie das 
Ehrenamt ausüben, Anspruch auf Ersatz des ihnen entstan-
denen nachgewiesenen Verdienstausfalls (Art. 20a Abs. 2 
Nr. 1 Gemeindeordnung – GO).

Bezahlte Arbeitsfreistellung zur Ausübung eines ehren-
amtlichen kommunalen Mandats sieht der o. g. Tarifvertrag 
(TVöD-S) nicht vor. Der Kommunale Arbeitgeberverband 
Bayern e. V. hat im Rahmen der ihm satzungsmäßig zu-
stehenden Entscheidungsbefugnis aber zugestimmt, dass 
Beschäftigten der Kommunen – und damit auch der Spar-
kassen – in entsprechender Anwendung der für bayerische 
Beamte geltenden Regelungen (§ 11 Bayerische Urlaubs- 
und Mutterschutzverordnung – UrlMV) bezahlte Arbeitsfrei-
stellung übertariflich auf freiwilliger Basis gewährt werden 
kann. Soweit kommunale Arbeitgeber von dieser Möglich-
keit Gebrauch machen, können sie ihren Beschäftigten be-
zahlte Arbeitsfreistellung für die Teilnahme an den Sitzungen 
solcher Gremien gewähren, in denen sie (z. B. als ehren-
amtliches Gemeinderatsmitglied) Sitz und Stimme haben. 
Daneben kann Beschäftigten für Tätigkeiten, die mit ihrem 
kommunalen Mandat in unmittelbarem Zusammenhang ste-
hen, sowie für die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen 
für kommunale Mandatsträger, die von Bildungseinrich-
tungen mit kommunaler Beteiligung veranstaltet werden, die 
erforderliche Freistellung unter Fortgewährung des Entgelts 
gewährt werden; dies allerdings nur, wenn die ordnungs-
gemäße Erledigung der Dienstgeschäfte gewährleistet ist 
und die Mandatsträger dafür regelmäßig nicht mehr als fünf 
Stunden wöchentlich der Arbeit fernbleiben müssen.
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